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Dies gilt vor allem für Krankcnhäuscr, Pflegeheime und Anstalten, deren Leiter 
zu einer solchen Ermächtigung befugt ist (H.T.Act 1/7/) - so mit Modifikatio 
nen auch die amcnkanisclie Regelung). 

Das italienische Gesetz von 1965 u. macht dagegen die Zuliissigkeit der Organ 
entnahme von einer förmlichen Genehmigung durch den Bezirksarzt (medieo pro 
vinciale) ubhitngig (Art. 5). Diese wird auf Antrag erteilt, der außer von dem für 
die Ubcrpflanzung verantwortlichen Chirurgen auch von dem Organempfänger 
bzw. dessen Angehörigen unterzeichnet sein muß. Im Falle des Widerspruchs der 
zu befragenden Obhutsbercchtigtcn bzw, bei zu Lebzeiten vom Spender geäußer 
ten Einwendungen muß die Genehmigung versagt werden. 
Eine Besonderheit der italienischen Regelung liegt in der Möglichkeit der sog. 

»vorläuligen Genehmigung« - vorläufig, weil sie die Formalitäten um der er 
Forderlichcn Eile willen vermeiden soll -, die den die Transplantatentnahme 
lurchführenden Arzt rechtlich deckt (Art. 5). Diese Vorschrift soll ersiehtlieh den 
medizinischen Belangen entgegenkommen. Die vorläufige Genehmigung kann 
vom Bezirksarzt »in Notfüllen und zum Zweck eines erfolgreichen Resultats« auf 
Antrag des Krankenhausleiters unter besonderen, zu begründenden Umständen 
erteilt werden. Eine Entnahme kann ferner auch vorläufig genehmigt werden bei 
Unfalltoten, für die eine Obduktion gesetzlich vorgeschrieben ist (Art. 6). Diesen 
Vorschriften soll nach Cortesini U1 vor allem auch Bedeutung in den Fällen zukom 
men, in denen es schwierig ist, die Verwandten zu finden und ihre Genehmigung 
zu erlangen. 

Kraftfahrzeuge und andere Verkehrsmittel als »befrledetes 
Besitztum- im Sinne des § 123 StGB 

Von Assessor Dr. Robert Schweizer, Planegg b. Miindie» 

I 

Verkehrsmittel gehören nach der Rechtsprechung und der absolut herrschenden 
Meinung im Schrifttum nur dann zu den in § l23 StGB geschützten Örtlichkei 
ten, wenn sie dem ölfcntlichcn Verkehr dienen I. »Befricdctcs Besitztum« im 
Sinne des § 123 StC]3 sollen sie als bewegliche Suchen nicht darstellen. Deshalb 
ocgoht nach dieser Ansidlt insbesondere keine strafbare Handlung, wer unbefugt 
in einem Kraftwagen übcrnnchtct 2. 

Das Reichgericht begründet seine Auffassung in nGSt 32, 371 damit, daß 
»untcr einem befriedeten Besitztum mit Itücksicht auf die sprachgebräuchliche Be 
deutung des Wortes >befriedet< nur ein Crundstück oder ein Teil des Grund und 
Bodens verstanden wcrdcn« könne. Im übrigen verweist dieses Urteil auf nGSt 13, 
312 H. Dort führt das Reichsgericht aus, »Besitztum. bezeichne nach dem Sprach- 

.~ J n Verhindung mit der Hegclung von 1961. 
o. »Outlines of a legislation on Transplantation« in »Ethics in Medieal Progress« - 

vgl. Anm. 16 - S. 175. 

1 nCSt 32, 371; BGBSt 11, 47; für das Schrifttum vgl, hespw. Sdiönke-Sdiröder, 
13. Aufl., § 123 Anm. 7. 

2 § 248 b StCB ist nicht erfüllt, vgl. BCH aaO., ebensowenig in der Regel die weite 
ren Tatbestandsmerkmale des § 123 »Wohnung« und »Cesdiäftsräume« vgl. RCSt 13, 
312 ff. (315). 
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gebrauch allerdings auch bewegliche Sachen, die Entstehungsgeschichte der Vor 
schrift zeige jedoch, daß dieses Tatbestandsmerkmal nur unbewegliches Gut um 
fasse. Denn bis zum Inkrufttreton des HStGB habe das Gesetz nur das I-laus und 
in gewissem Umfang das Feld geschützt; wenn der Gesetzgeber den Strafschutz 
auf bewegliche Sachen hätte erweitern wollen, hätte er das - nach Ansicht des 
Reichsgerichts - ausdrücklich bestimmen müssen. 
Weitere Argumente trügt die herrschende Meinung nicht vor. Das Schrifttum 

verweist nur auf HGSt 32, 371. 
Gegen das Heichsgericht wendet sich allein Ölshausen a, allerdings ohne Be 

gründung. Die nachfolgenden Ausführungen versuchen nachzuweisen, daß mit 
Olshausen grundsätzlich auch Verkehrsmittel als befriedetes Besitztum anzusehen 
sind. 

11 

Dem Wortsinne nach stellen Verkehrsmittel »bcfricdotos Bcsitztum« dar: 
»Bositztum« ist alles, was jemandem gehört 4, also auch bewegliche Sachen wie 

Verkehrsmittel. Das Attribut »bcfricdet« weist ebenfalls nicht nur auf unbeweg 
lichcs Gut hin. »Bcfrleden- bedeutet in dem hier interessierenden Sinne lediglich: 
schützend umschließen". Verkehrsmittel erfüllen diese Voraussetzung jedenfalls 
in den Fällen, in denen das Verkehrsmittel einen abgeschlossenen Raum bildet 
und damit selbst direkt eine schützende Umschließung bewirkt. 

III 

Die Auslegung nach dem Sinn und Zweck ergibt: 
1. Abgesehen davon, daß die Entstehungsgeschichte, wenn überhaupt, nur ein 

untergeordnetes Hilfsmittel für die Auslegung bildet 6, überzeugt die ausschließ 
lieh subjektive Auslegung durch das Reichsgericht heute nicht mehr. Das ältere 
Recht schützte zwar nur unbewegliche Sachen und das Gesetz hebt die beweg 
liehen Sachen niC:.t ausdrücklich als geschützte Örtlichkeiten hervor; daraus ergibt 
sich aber nicht, daß der Gesetzgeber, obwohl selbst einer allmählichen Ausdeh 
nung des Hausfriedens folgend, Iür ein ganzes Jahrhundert eine weitere Ausdeh 
nung des persönlichen Friedensbereiches verhindern wollte. 

:I Kommentar zum StGB, 12. Aufl., Berlin 1942, § 123 Anm. 3 c. - Dei Schwarz 
Dreher ist seit der 28. Aull. der Satz: "Nur ein Grundstück kann befriedetes Besitztum 
bilden. ersatzlos gestrichen. 

4 Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854 ff.; 
Mackensen. Neucs Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage, München: Paul, 
Deutsches Wörterbuch, ö. Aufl., Halle 1959; - das RG vertritt - wie oben ausgeführt 
- ebenfalls diese Meinung. 

G Heyne, Deutsches Wörterbuch, 2. All I!., Leipzig 1905; Hoffmann, Wörterbuch der 
Deutschen Sprache, 11. Aul!., Leipzig 1942. - Das HG faßt den 'Wortsinn von »befrie 
dct- uuch nicht enger auf; es definiert: »in iiußerlich erkennbarer Weise mittels zusam 
rncul.ängcndcr Schutzwehrun gcgen das beliebige Betreten durch andere gcsichcrt«. - 
E (i2 bcschrüukt den Bcgr il! des bofricclctcu Besitzturns ebenso nicht auf Grundstücke, 
vgl. Bundcstugsdrucksacho [V!fi50, S. 310. Nach dem dargestellten Wortsinn dürfte 
allerdings im Text eies Entwurfes »cin anderes befriedetes Besitztum- als Oberbegriff 
erst nach »Vorkehrsmittel« stehen. Außerdem wird man überprüfen müssen, ob die ge 
sonderte Aufführung von Sclullcn eine KlarsteIlung schallt (wie es der Entwurf will) 
oder nicht eher Verwirrung stiftet. 

e VgJ. z. B. Maurach, Deutsdies Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auß., § 9 B; Larenz, 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 239 f. et passim. 
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2. Nach objektiv-tclelouischcn Kriterien gehören die Verkehrsmittel zu den in 
§ 123 StGR gesdlülzlen Örtlichkeiten: 

a) Bei der objektiven Auslegung kommt den Strafgesetzentwürfen erhebliche 
Bedeutung zu 7. E 02 nennt jedoch in § 172 Abs, 1 wie E 38 A ausdrücklich Ver 
kehrsmittel als gcschiilzle Örtlichkeiten: »Wer in eine Wohnung, einen Dienst 
oder Ccsch.if tsruurn, ein anderes befriedetes Besitztum, ein Schiff oder cin Ver 
kehrsmittel gegen den Willcu des Berechtigten cindriug! oder sich auf die Auf 
fordcrung des Berechtigten nicht daraus entfcrnt, wird mit Cefüngnis bis zu 
einem Jahr, mit Strafhaft oder mit Geldstrafe hcstraft«. 

b) Das noch gewichtigere Argument der »Cleichhcwcrtung des Gleichsinni 
gen» 9 verlangt ebenfalls, die Verkehrsmittel grundsätzlich den unbeweglichen 
Sachen gleichzustellen. Denn es handelt sieh in der Regel um gleich strafwürdige 
Tatbestände. So begeht unbestritten einen Hausricdcnsbruch, wer unbefugt in 
einer weitab vom Hause stehenden Scheune oder in einem Stall übernachtet 10. 

Bcvorvugt der Tiitr-r ein d.mchon str-licndcs Kraftfahrzeug, greift er in gleichem 
Malle in dCII persönlichen 1·'riedclIshereje!J des Hotrollencn ein. Ebenso besteht 
I)[;i~picbw('ist: l.rin Uuturscl ricd, ob C,III'lltll~r fiir «in "I Iuppeniru;« oinen Hultbalill 
()d(~r <:ill('11 lieh'" HIS wiil tI(~II. j<'olglicl I IJliiSS(!JI di(! Tat bcsliinuc entgegen der ub 
solut 111'lr,dll:lldl;1I M<:illllll!: ;lIldl gll~idl IH:w<:rlct wcrrleu. 

I') I )i,· I,j"r VI'I'It'I;II'1I1l Altlla'.s'IIIJ~ dldlltl d"l1 Slraf~dllitz nicht iilwrllliiflig uus 
ruu l 1')1,dIWI'1 t 01111:11 lIidll lilH'r (;,·I,iilll· dio III:dlt,.Jil,dllll~;: 

~iIIW"11 t1a~ widl:I)'I·dlllldlll l-:illdli'lgf:1I 111 I·ill Vf:lkl·lllhlltlttd IIIJIWf:IIt!igor IHJf:r 
lI'gl'illlijlligl'r Hf::.talllltl:il I'illl;~ 1II,t!t:II:1I J)r;lildh bt, wio v, .. 11. 1I1 ~ Q/f:1 NI'. 2 und 
~ 2.')() Nr. ·1, ).\1'ltI dil·~.I:s IInd('ll: I )('Iil" wie alleli SOIl:,t .I~ vor. l)lIllI:lh~llt(;llIlo 
_._ niclrt hdHltzwiirdigt: - VI:rkt:!,rhll,illl:1 gelliirt:11 /Iidll Zlllli bdtil~dt:l(!11 Iksilztilln 
iiu Silllll: d(',; § 12:3, weil iusowcit (:il'(! "CII:idtlH:wl:rlllllg des CII:idlsilllligcll« el,l 
fiilll. I':s gilt hier ellt:;prc;dl(~lld, W;I:; dic lkgriilldlllig :1.11 E H2 für - die vom 
Entwurf gesollderl gellallllten --- Selli!f" allsfiillrll:l: »Andcrerscits schließt der 
Zweck des Ccsctzc-s, den pcrsiilllidwll Fr icdcnsl.cruich zu schützen, eine Aus 
legurig. dir- jedes kleine Paddelboot erfassen würde, aus. Vielmehr wird der Be 
griff des Schilles im Siunc des Absatzes 1 nur erfüllt sein, wenn das Wasserfahr 
zeug eine mit den Wohnungen und sonstigen befriedeten Besitztümern vergleich 
bare Größe und Ausgestaltung aufweist. Die nähere Abgrenzung kann der Recht 
sprccliung übcrlussen lilciben«. 

Mnixl wird I:S in di(:sC:II Fiillcu (JIIIW!till an einem widerrec:l,llichen Einuringcn 
. oder Vc-rvvoilcu oder Sc!Wll dem Wort sinne nach ,111 ciucr ßcfrtedung des Besitz 
IIIIIlS fl'i"(;11. 

Aucl: A '1~1(:gllllgssd rwioriukci : 1:11 kiillll(;11 die ArgIIfIH:I" c für cino Eilllwzi"llllllg 
der Vrrkr.hrrnitt o] nicht (;lIlkriiflen. Das Hillt sicl. sdwlI damit bcgrüudcn, daß die 
Hechtsprccluuu; diese Al>grclIZIllIgsprolJlcrne doch nach einer Strufreclitsrcform 
in absehbarer Zeil lösen muß. 

7 Sd,iillk,,-Sdlrüdcr aaO., § 2 Aurn. 30, mit weiteren Hinweisen. 
H Nach Suuer, System di-s Strafrechts, Besonderer Teil, § 25 111 4 a, 
g Vgl. Lurcuz <laO., S. 2rJ1. 
10 Sie su-llen auf jeden Fall befriedetes Besitzturn dar, vgl, Schwarz-Dreher, 29. Auf!., 

§ 123 Aum, 2 C. 
11 Er gehört als befriedetes Besitzturn zu den geschützten Örtlichkeiten, vgl, Schwarz 

Dreher aaO. 
1% Sehönke-Sdiröder aaO., § 123 Anm. 31. 
11 An den in Anm. 5 a. O. 


